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Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 16. Dezember 2013 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Der Voranschlag der politischen Gemeinde für das Jahr 2014 inkl. Leistungsaufträgen mit 

Globalkrediten der FLAG-Abteilungen wird mit einigen wenigen Änderungen genehmigt. 

2. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2014 wird auf 84% der einfachen 

Staatssteuer festgesetzt. 

3. Im Finanz- und Entwicklungsplan (FEP) 2014-2018 werden die finanzpolitischen Eckwerte 

festgesetzt. Im Übrigen wird der FEP zur Kenntnis genommen. 

4. Das Postulat von Rahel Sonderegger und Christine Merseburger, EVP, vom 25. November 

2013, betreffend "Seeuferlücke endlich schliessen" wird nicht an den Stadtrat überwiesen 

und als erledigt abgeschrieben. 

5. Die Interpellation von Kuno Spirig, BDP, vom 29. November 2013, betreffend Sicherheits-

check für Wädenswiler Fussgängerstreifen wird zur Beantwortung an den Stadtrat überwie-

sen. 

6. Folgenden Personen wird das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Genehmi-

gung durch Bund und Kanton: 

- LANGE geb. Schwarz, Gudrun Charlotte mit ihrem Ehemann Friedrich Ernst Fried-

helm, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Fuhrstrasse 11b 

- MEMMI Concetta, italienische Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Im Staube-

weidli 3 

- MUJCIC Alen mit seiner Ehefrau Mersija geb. Susak und der Tochter Melisa, bosnisch-

herzegowinische Staatsangehörige, wohnhaft in Au-Wädenswil, Seeguetstrasse 8 

- SEID Mohammed Amin mit seiner Ehefrau Atsede GEBREHIWOT und den Kindern 

Kerima MOHAMMED, Abas MOHAMMED und Dunia MOHAMMED, äthiopische 

Staatsangehörige, wohnhaft in Au-Wädenswil, Seeguetstrasse 6 

 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 

politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Beschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen überge-

ordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von 
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dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen einge-

reicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Astrid Furrer, Präsidentin 

Melanie Imfeld, Ratssekretärin 

 

Hinweise für die Publikation 

 

Amtliche Publikation in der  

 Zürichsee-Zeitung  am Freitag, 20. Dezember 2013 
 

Wädenswil, 17. Dezember 2013 Melanie Imfeld, 044 789 72 06 


